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1. Art und Maß der baulichen Nutzung

WA
Allgemeine Wohngebiete: (WA1 und WA2)
(§ 4 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß: I bzw. II

Grundflächenzahl, Höchstmaß: 0,3 bzw. 0,4

Bauweise: o, Offene Bauweise

Art der Bebauung: ED, Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Höhenfestsetzung für Gebäude, maximale Höhe
(TH = Traufhöhe, FH = Firsthöhe, siehe Textl. Festsetzung 1.4)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4. Grünflächen und Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

I

0,3

o

ED

F/R/W Zweckbestimmungen:
F = Fußweg, R = Radweg, W = Wirtschaftsweg

Bäume anpflanzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

TH/FH
sh. 1.4

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

PLANZEICHNUNG (Maßstab. 1/1000)

PRÄAMBEL UND VERFAHRENSVERMERKE

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.
Neustadt a.Rbge., den 

Der Bürgermeister

Präambel und Ausfertigung des Planes

Aufgrund der § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I. 3634), zuletzt geändert Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025
I Nr. 257) und auf Grund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
i. d. F. vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.
Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom
03. April 2012 (Nds. GVBl. 2012, 46) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2025 (Nds.
GVBl. 2025 Nr. 52), hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. den Bebauungsplan Nr. 813 „Westlich der
Ortsmitte", Stadt Neustadt a. Rbge., mit örtlicher Bauvorschrift, Stadtteil Otternhagen, bestehend aus der
Planzeichnung, der nebenstehenden textlichen Festsetzung, und der nebenstehenden örtlichen Bauvorschrift
als Satzung und die Begründung beschlossen.

Neustadt a.Rbge., den

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung am 19.12.2022  die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.  Der
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 26.01.2023 im Amtsblatt für die Region Hannover bekannt gemacht worden.

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung: Otternhagen,  Flur: 3 Maßstab: 1: 1000
Quelle: Auszug Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Juni 2025). Sie ist hinsichtlich
der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu
zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Vermessungsbüro Ansorge, Neustadt a. Rbge., den

Öffentl. bestellter Vermessungsingenieur

Veröffentlichung und Behördenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung am 17.03.2025 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
mit Umweltbericht zugestimmt und die Veröffentlichung im Internet und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und öffentlichen Auslegung wurde am 08.05.2025 in der Regionalausgabe Neustadt a. Rbge. der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung / Neue Presse ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes, die Begründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen
wurden vom 12.05.2025 bis einschl. 16.06.2025 gem. § 3 Abs. 2 BauGB auf der Internetseite der Stadt Neustadt a. Rbge.  veröffentlicht und haben in
dieser Zeit im Rathaus öffentlich ausgelegen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 12.05.2025 von der Veröffentlichung im Internet benachrichtigt und
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 12.05.2025 bis einschließlich 16.016.2025 beteiligt.

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat nach Prüfung aller relevanten Stellungnahmen, die während des Verfahrens vorgebracht wurden, den
Bebauungsplans Nr. 813 „Westlich der Ortsmitte", mit örtlicher Bauvorschrift,  Stadtteil Otternhagen, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung
am 06.11.2025 als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht (§ 9 Abs. 8 BauGB) hat an dieser Beschlussfassung teilgenommen.
Neustadt a. Rbge., den 

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am …………... im Regionalteil Neustadt der Hannoversche Allgemeine
Zeitung bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am ……….….. rechtsverbindlich geworden.
Neustadt a. Rbge., den 

Stadt Neustadt a. Rbge.
Der Bürgermeister

ERKLÄRUNG DER PLANZEICHEN

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
Dipl,-Ing. Ivar Henckel, Architekt, Stadtplaner (AK Nds, SRL)
·· planHc ·· Stadt- und Regionalplanung, Schmiedeweg 2, 31542 Bad Nenndorf
www.planhc.de

Bad Nenndorf, den
Planverfasser

Maßstab 1/1000
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Bebauungsplan Nr. 813
„Westlich der Ortsmitte"
mit örtlicher Bauvorschrift

M. 1 : 1000 Abschrift

Planung: ·· plan Hc ·· Stadt- und Regionalplanung, Architekt · Stadtplaner, Dipl.-Ing. Ivar Henckel (AKNds)

Planungsstand: Abschrift

Übersichtsplan (Maßstab 1/5.000)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Kataster- verwaltung, © LGLN 2024

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behördenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung am 19.12.2022  dem Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 813 „Westlich
der Ortsmitte", mit örtlicher Bauvorschrift, Stadtteil Otternhagen und der Begründung mit Umweltbericht zugestimmt und die frühzeitige Beteiligung
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der Beschluss ist am 26.01.2023 im Amtsblatt der Region Hannover bekannt gemacht worden.
Die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes und der Begründung hat vom 03.02.2023 bis einschl.
06.03.2023 stattgefunden.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt mit Schreiben vom 30.01.2023 mit
Frist für ihre Äußerung bis zum 06.03.2023.

gez. AnsorgeS
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gez. Dominic Herbst
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gez. i. A. Meike Kull
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